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ämtern kein Umtausch von Stempelpapier auf emem

andern als auf dem durch den Act. 5. vorgeschriebenen

Fuß statt haben.

7. Vom nächstkünftigen 20. Herbstm. an wird das

Stempelamt in Bern weder von den Fabricante» noch

von den Particularen bereits schon fabricirte Spielkarten

zum Stempeln annehmen / sondern die helvetischen Fa-
brikantcn allein können fortfahren/ demselben durch
den Obereinnehmer diejenigen Böge» / welche sie zur
Fabrication der von den Cemmissarien des National-
Schatzamtes für die Stempclnng benannten oder zu

benennenden Karten bestimmt habe»/ zu übermachen.

L. Gegenwärtiger Beschluß soll die im Beschluß

vom 10. Horn, enthaltenen Verfügungen/ welche dem

gegenwärtigen nicht widersprechen/ im geringsten nicht
entkräften; ,er soll gedrukl/ in allen Gemeinden der

helvetischen Npublik bekannt gemacht und angeschla-

gen werden.

Dem Finanzminister und den Commissarien des Na-
tionalichatzamrs ist die Vollziehung desselben/ so weit
or dieselben detrift, aufgetragen.

Folgen die Unterschristen.

Gesetzgebender Rath, August»

Fortsetzung.

Auf den Antrag der Polizey-Commißion wird der

Gesetzesentwurf über die Einführung gleichförmiger

Maaße und Gewichte/ wie ihn die Vollziehung vor-

schlug, nur mit einigen Namensveränderungen in fol-
gender Abfassung zum Gesetze erhoben:

Der gefctzg. Rath — Auf die Botschaft des Vollz.
Raths vom 14. Heum. d. I./ in welcher auf die An-

nähme gleichförmiger Maaße und^ Gewichte für Helve-

tien angetragen wird, nach Anhörung seiner Com-

nnßion über Polizeygesetze;

In Erwägung, daß die Einführung allgemeiner

gleichförmiger Maaße, und Gewichte dem ganzen Va-
terlande und allen seinen Bürgern von großem Nutzen

seyn wird, ohne daß irgend ein Theil oder Einzelner

dabey das Geringste einzubüssen hat;
In Erwägung, baß nicht nur die Vielfältigkeit der

verschiedenen Maaße und Gewichte die obrigkeitliche Auf-
sicht darüber sehr erschwert, sondern daß sogar der Ab,

gang a» MuttcrmaaZcn dieselbe an vielen Orten unaus-
stchcdar macht;

In Erwägung, daß für Maaße und Gewichte eine

seiche Einrichtung die sicherste und bequemste ist, deren

Grundlage auf einem in der Natur gegründeten Maaß,
stabe ruhet, und die in ihre» Abtheilungen der leichte-
stcn Rechnungsart folgt:

verordnet:
1. In ganz Helvelien sollen allgemein gleichförmige

Maaße und Gewichte, als die einzige» vom Gesetze

anerkannten, unter folgenden Bestimmungen etnge»

führt werden.

2. Für das Längenmaaß giebt der vierhundert»»!,
lionste Theil des Meridiamimfaugs der Erde unter dem
Namen Hand die Hauptcinhcit ab;

Für das Flächenmaaß giebt das Quadrat dieser

Länge unter dem Namen O. u a d r a t h a n d die

Haupteinheit ab;
Für das körperliche Maaß giebt der Würfel der

angeführten Länge unter dem Namen K u b i k h a nd
die Haupleinhcit ab;

Und für das Gewicht giebt das Gewicht des in die-

sein körperlichen Raume enthaltenen reinen Wassers von
der grösten Dichtigkeit,, unter dem Namen Pfund
die Hauptemheit ab.

z. Die Abtheitungen dieser Maaße sollen dem Deck
malfysteme folgen, so daß jedes Maaß und Gewicht,
das einen besondern Namen führt, immer das Zehn-
fache des nächstkleinern eigens benanmen sey.

4. Dem zufolge werden als Längenmaaß, wovon
jedes vorhergehende der zehnte Theil des zunächst folgen-
den ist, aufgestellt: Linie, Zoll, Hand, Stab,
Kette, Schnur, Strecke, Meile.

5. Die Flächenmaaße sind die Quadrate der Län-
genmaaße und erhalten auch mit dem Vorworte Q u a-
d ra t die nämlichen Benennungen, nur daß die Qua,
dratfchnur neben dem noch Morgen genannt wird.
Jedes in der Reihe vorhergehende Flächenmaaß ist ein

Hunderttheil des unmittelbar darauf folgenden.

6. Die körperlichen Maaße überhaupt sind die Wür-
ftl der Längenmaaße und erhalten auch mit dem Vo'r-

Worte Kmbik die nämlichen Benennungen, da denn

jedes in der Reihe vorhergehende der Tauseudtheil des

unmittelbar darauf folgenden ist.

7. Die Abtheilungen des körperlichen Maaßes im

Allgemeinen sind folgende: K u b i k z e h n t e l, K u-

bikhand, Ku b i kzehner, K u b ik h u n d er t e r,
K u b i k st a b.

8. Im Gebrauche des Handels und Wandels heissem

diese Maaße für flüßige Materien: Glas, Kanne,.
Eimer, Sau m F a ß. Für trokne Materien,
heissen sie: L.össel,, Becher, Scheffel, Sak/
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Malter. Diese sind an Gehalt «ach gleicher Stlif-
fensolge entsprechend.

y, Die Grmichte hcissen : As, G ra n, Skruv el,
D r achm e, Lolh, Unze, Pfand, Stein,
Centner, wovon jedes nachfolgende das Zehnfache
des unmittelbar vorhergehenden ist.

es. Die Hälfte sowohl als das Doppelte von jeder

Einheit der Maaße und Gewichte können überdicß de-

sonders bezeichnet, und den angeführten Benennungen

zu dem Ende die Ausdrücke halb und doppelt
vorgehst werden.

11. Die vollziehende Gewalt wird für jeden Canton
oder Bezirk den Zeilvunkt bestimmen, auf welchen das

neue Maaß und Gewicht in demselben eingeführt wer»
den soll.

>2. Zu dem Ende wird sie veranstalten, daß eine

hinlängliche Anzahl genau verfertigter Mnttermaaße
und Gewichte in jedem Canione niedergelegt werde,

um zur Prüfung der im Handelsverkehr zu gebrauchen,
den Maaße und Gewichte zu dienen.

iz. Die vollziehende Gewalt wird ebenfalls veran-

stalten, daß in jedem Canton vor Einführung der neuen

Maaße und Gewichte Tabellen zu Begleichung derftl-
ben mit den bisher im Canton gebräuchlichsten Maaßen
öff'Nlüch bekannt gemacht werden.

14. Von dem Zeitpunkte dieser Einführung an,
werden nur allem die neuen Maaße und Gewichte der

Pvlizcyaussicht unterworfen seyn, mithin nur für diese

Sicherheit gegen Verfälschung verichaft, und keine Kla-
gen über Betrug im Ausmessen oder Auswiegen von
den Gerichtshöfen angenommen werden, wenn man
sich dabey anderer als der gesetzlich anerkannten Maaße
und Gewichte bedient hat.

i;. Alle öffentlichen Beamten, so wie alle übrigen

im Dienste des Staats stehenden Personen, sind von

der erklärten Einführung der neuen Maaße und Ge-

Wichte an, gehalten, sich bey ihren Amtsverrichtungen

ganz allein derselben zu bedienen, auch keine Rechnn»-

gen a.iders als nach solchen ausgestellt, anzunehmen

oder abzufassen.

16. Jeder handeltreibende Bürger soll bey Einfüh.

rung der neuen Maaße und Gewichte sich mit densel.

ben versehen, sie auf Verlangen den hiezu bestellten

Pvlizcybeamten vorweisen, und wenn es von dem Käu-

ser gefodcrk wird, mit denselben ausmessen oder aus.

wägen. Jedem, der nicht zur gehörigen Zeit mit den

neuen Maaßen und Gewichten versehen ist soll die

Betreibung seines Gewerbes für so lange unter sagt seyn,-
bis er dieser Vorschrift wird genug gethan baden.

Die Finanz Comnüßion Hai die lezte Rechnung der'
Saalinspecloren richtig befunden. Ihr Bericht wird'
für Tage auf den Canzleylisch gelegt

Die Petitionen Commißion berichtet über nachfolgen-'
de Gegenstände:

i. Die Gemeindskammrr von Mdndriflo im C. Lauis
beschwert sich vor dem gesetzq, Rathe über einen Beselch
des Ministers des Innern, durch welchen sie gezwurw
gen wurde, die Verwaltung samt allen dazu gehörenden

Schriften und Documcnten eines frommen Vermäclis--
nisses, der Ar men C h r i stu s genannt, an die-Mu.-
niz-palität abzntrctten. Auf dieses Beyspiel hin fovert'
jctzo die Munizipalilät auch die Verwaltung einer an--
dern frommen Stiftung, der Barmherzigkeit ge.'
nannt. Die Gemeindkammer von Mendrisio im Namen«
ihrer Mitbürger begehret also von der Gerechtigkeit des'
gesetzg. Raths, in Betrachtung des seit Jahrhunderten'
gehabten Besitzes dieser frommen Stiftungen, in Ve»-

trachttmg des ihr durch gerichtliche Urtheile zugcspeoche,-

nen Eigenthums derselben und endlich in Betrachtung^
des MunizipalitätsgesetzeS vom i z. Hornung 1799,
welches die Verwaltung solcher Stiftungen den Ge-'
meindskammern zuspricht, daß von ihm die nöthi--

gen Befehle gegeben werden, damit die an die Muni.-
zipalität üdergebcnen Schriften und Documeme zurükt-

erstattet, und ihr die Verwaltung solcher frcmeii Skis»'
tungcn wie im vergangenen zugesichert werde.

Die Pet. Commißion tragt an, diese Beschwerde dep'

Gemcindskammer von Mendrisio, an die Munizipaliläts-.
Commißion zuzuweisen damit sie in acht Tagen iyc
Gutachten darüber abstatte. Angenommen.

s. Auf der Festung Arburg hielt die ehvorige Brrnct"
Regierung eine kleine Besatzung aus gedienten und ver-
sicherten Leuten bestehend. Keiner wurde anders als aus
Lebenszeit engagirt, dagegen ward ihnen auf de» Fall,,
daß Alter oder Krankheil sie ausser Stand setzen würde,-
ihren Dienst zu versehen, ein lebenslänglicher Sold vom
90 Fr. und eine tägliche Ration von 1 >/Ä Pft Brot»
zugesichert. Von dieser bey dem Eintritt der Révolu/
lion entlassenen Garnison bleibe» nun noch >8 Manu»
übrig, von welchen der jüngste über 60 und der älteste'

8? Jahr alt ist. Diese im Dienst des Vaterlands ver/
altele Soldaten, die seit der Revolution samt ih->:»>

Familien im Elend darben, glauben der Zeitpunkt sty>

eingetretten, wo die Regierung ihr unverschuldetes Eiend^
beherzigen und ihre gerechte Bitte erhören werden Kee



— s'6 —

dahingeht, daß die von der ehvongen Regierung ihnen
verbcissêne Pension ausgerichtet werden möchte.

Da die jetzige Regierung vermöge des Gesetzes vom

2? April 1798 in die rechtmäßige» Verpflichtungen der

.chvorigen Regierungen getrelten ist, so glaubt die P-t.
Commißion, die Bittschrift der -8 Soldaten solle der

Vollziehung i« näherer Untersuchung, und Falls sich

die Sachen, wie angebracht, verhalten, zu günstiger

Willfahruug überwiesen werden. Angenommen.

;. Die Gcmeindskammer von Zürich beschwert sich

über zwey Beschlüsse des Vollz. Rathes, durch welche

derselbe, ungeachtet der Eigcnrhumsansprüche der

Gemeinde Zürich, das Schloß Kydurg zu einer allge-

men en Zuchthauöanstalt bestimmt und allbcrelts ein-

richten laßt. Sie bittet sowohl wegen diesem hangen-
den Rechtsstreit, als aber wegen der bevorstehenden

Veränderung in der Verfassung, daß der gesctzg. Rath
d>m Vollz Rath die Weisung zugehen lasse, einstweilen

die Beschlüsse vom 15. April und 1;. Heum. zurükzu-

nehmen. An die Finanz-Commißion gewiesen.

4- B- Gerhard Blum von Guggisperg, C. Bern,
der allbercils während seiner Ehe mit Anna Maria
Rücyöegger ein unehlichcs Kind erzeugt hat, das »och

unter der alten Regierung mit Einwilligung seiner Ehe-

srau legitimftt worden, bittet, da die Rüeyscgger

neuerdings von ihm sich schwanger befinde und seine

Ehefrau schon seit zwey Jahren verstorben ist, um die

Dispensation von dem Gesetz, das eine solche Ehe

verbietet.

Die Petition ist mit dem Zeugniß znstyer Pfarrgeist-
lichen von Murtcn, wo die Pctentcn seit langer Zeit
sich aufhalten, verschen, und von dem Statthalter be.

siäliget. A» die Civilgesetzg. Commißion gewiesen.

Man schreitet zu Erneuerung des Bureaux. Der
B. Gmür wird Präsident, Genhard und Ràmy
Secrelärs Huber und Anderwerth Saaltn,
spcctoren, In der m atten und Oesch Stimzähler.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Consti-

tutions. Commißion gewiesen:

B. Gesetzgeber! Der provisorische Präsectiirrath von

Manen übersandte dem dortigen Regierungscommissair

Andcrmalt, bcyliegcndc Vorstellung gegen die Abreissung

des Distrikts Moeia von Graubündten, die der Voll;.
Raü? Ihnen B> G., denen die Entscheidung hierüber

allein^lchvmmt, vorlegen zu müssen glaubte.

Folgende Botschaft wird verlesen und an die Finanz-
Commißion gewiesen:

B. Gefetzgeber! Der Vollz. Rath müste gegen seine

wichtigern Verpflichtungen gleichgültig seyn, wenn er
die Vorwürfe, welche in Ihren lcztcn Botschaften über
das Rechnungswesen gegen, ihn gerichtet find, weniger
empfinden, und den mit jedem Tage sich deutlicher
zeigenden Verdacht, als habe er sich Unregelmäßigkeiten
in feiner Geschäftsführung zur Schuld kommen lassen,

länger ertragxn würde. Dieser Verdqcht muß ihm um
so schmerzlicher seyn, da er in öffentliche Blätter auf.
genommen worden, wodurch die Achtung gegen die
Regierung nothwendig hcrabgefezt, und sie i» ihren
leztcn Arbeiten auf die empfindlichste Weist gelähmt wird.

Der Vollz. Rath glaubt stch daher durch alle Rük,
sichten, die er sich selbst und noch mehr seiner Stelle
und dem Vyterlande schuldig ist, aufgcfodert, Ihnen
B. G. zu erklären, daß er, gestüzt auf das Bewußt«
seyn der Reinheit feiner Verwaltung, fest entschlossen

ist, allen Vorwürfen in Hinsicht des Rechnungswesens
mit desto größerm Ernste zu begegnen, da die Rcchnun.
gen, von weichen die Rede ist, nicht seine Ge«

schäftsührung betreffen, und keines seiner Glieder für
die Rechnungen von 1798 und für die von 1799 nur ei«

uige derselben verantwortlich seyn könne».

Zugleich aber erklärt Ihnen der Vollz. Rath, daß
er wie bisher fortfahren werde, alles was in seinen

Kräften steht, beyzutragen, um diesen Gegenstand ins
Reine zu bringen, und keine Hindernisse, so groß sie

auch sey» mögen, sollen ihn abhalten, auf diesen End-
zwrk hin zu arbeiten. Er wiedcrlM daher seine vcr«

pflichtcnden Versicherungen, daß er der von Ihnen
niedergcstzten RcchnungScommißion alle Aufklärung und
alle dazu führende Acten, welche sie verlangen mag,
verschaffen wird. Aber er erwartet mit aller Zuver»

ficht, daß sich diese Commißion in ihren dicsfallfigen
Begehren immer und nur an ihn wenden, und nur
mit ihm in Abficht auf das Rechnungswesen i» Corre-
fpondent tretten werde. Auf tiefem Punkt wird der

Vollz. Rath um so fester halten je mehr ihn hiezu die

Gesetze über die ausschließliche Oberaussicht der Finan-
zen berechtigen, und die Gefühle seiner Ehre und Würde
verpflichten, und wie' weniger ein von Ihnen ange,
nommencs Reglement, über weiches der Vollz. Rath
nie berathen worden, weder für die Rcchmmgsgeben-
den Behörden noch für einzelne Bürger verbindend

seyn kann.
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